
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde, 

 

diese Woche stand im Zeichen der 

neuen Entwicklungen bei der Betreu-

ung von „Hartz-IV“-Empfängern. Aus-

gangspunkt der Diskussionen war eine 

Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts, das dem Gesetzgeber  

bis Ende 2010 aufgegeben hat, die bisherige Organi-

sation der Betreuung zu ändern. Die Union hat am 

vergangenen Sonntag ein starkes Zeichen für die 

Betroffenen und die betreuenden Kommunen gesetzt. 

Wir wollen weiter Hilfen aus einer Hand und sind 

deshalb für eine Grundgesetzänderung. Diese Grund-

gesetzänderung bietet die Chance, die Menschen 

bestmöglich zu betreuen, damit sie möglichst zügig 

wieder eine Arbeit aufnehmen können. Hierbei steht 

für uns der Sachverstand der Kommunen außer Frage. 

Sie müssen wählen können, ob sie weiterhin in Zu-

sammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit oder 

selbst als „Optionskommune“ die Hilfen leisten wollen. 

Jetzt liegt der Ball eindeutig bei der SPD. Eine Grund-

gesetzänderung ist nur mit ihr möglich. Ich kann nur 

für die Betroffenen im Kreis Warendorf hoffen, dass die 

Sozialdemokraten sich jetzt konstruktiv in den Prozess 

einbringen. Sie müssen sich insbesondere fragen 

lassen, ob sie weiter die Kompetenz der Kommunen 

anzweifeln wollen, wie dies in der Vergangenheit der 

Fall gewesen ist. Dann erwarte ich schwierige Gesprä-

che. 

Diese und weitere Termine begleiteten meine Arbeit in 

dieser Woche in Berlin: 

- Meine erste Berichterstattung im Verkehrsaus-

schuss zum Haushalt des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

- Gespräch zu Verkehrsthemen im Kreis Waren-

dorf mit Bürgermeistersprecher Dr. Karl-Uwe 

Strothmann, Dr. Eberhard Christ, Geschäftsführer 

der Regionalverkehr Münsterland GmbH und 

dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bun-

desverkehrsministerium, Enak Ferlemann MdB 

- Erste Gespräche zu Perspektiven für Brenner im 

Kreis Warendorf 

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine interessante Lektüre 

des Newsletters 

Ihr 

 
 

Reinhold Sendker MdB 
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Grundgesetzänderung bietet große Chance 
Diskussion um die Zukunft der Jobcenter 

 

Die angestrebte Grundgesetzänderung zur Organi-

sation der Grundsicherung für Arbeitsuchende bie-

tet eine große Chance, die Hilfe optimal an den Be-

dürfnissen der Menschen auszurichten. Damit 

kommen wir unserer Leitlinie „Hilfe aus einer Hand“ 

einen entscheidenden Schritt näher, so Karl Schie-

werling, Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Arbeit und 

Soziales“ und Mitglied der CDU Landesgruppe 

NRW.  

CDU und CSU beweisen mit diesem eingeschlagenen Kurs ihre Bereitschaft 

und Fähigkeit, in besonderer Weise Verantwortung zu übernehmen. Denn 

auch bei der Wahl der Organisationsform gilt für die Union die oberste Ziel-

setzung: Möglichst viele Menschen schnell und nachhaltig in Arbeit bringen. 

  

Wir haben die Hoffnung, dass sich nun auch die SPD konstruktiv und zielori-

entiert in diesen Prozess einbringen wird. Neue Herausforderungen sollten 

auch dort neues Denken und Handeln ermöglichen. Gefragt ist neuer Prag-

matismus für das Wohl der Menschen. 

 

Die Union vertraut bei den Jobcentern auf die Kompetenz der Kommunen. In 

den ARGEn und Optionskommunen hat sich gezeigt, dass die Kommunen 

näher bei den Menschen sind. Diese Kompetenz sollten wir stärker nutzen. 

Daher plädieren CDU und CSU für eine Wahlfreiheit der Kommunen. Die 

Kommunen sollten für sich entscheiden können, ob sie in vertrauensvoller 

Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit oder in Eigenregie die Hilfe 

aus einer Hand organisieren wollen. Entscheidend für die Wahl der Organi-

sationsform sollte stets das optimale Ergebnis zum Wohl der Menschen vor 

Ort sein. Länder und Kommunen übernehmen dabei eine besondere Ver-

antwortung. Daher sollte der Bund mit ihnen für die konkrete Umsetzung in 

partnerschaftlicher Weise verlässliche Zielvereinbarungen schließen. Dies gilt 

auch für die ARGEn, um eine Gleichberechtigung beider Organisationsfor-

men zu garantieren. 

  

Zielvereinbarungen bieten entscheidende Vorteile: Zum einen ermöglichen 

sie die nötige Flexibilität vor Ort; zum anderen schaffen sie für alle Beteiligten 

– Bund, Länder, ARGEn und Optionskommunen – einen verbindlichen, aner-

kannten und belastungsfesten Rahmen.  
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Kritik des Verfassungsgerichts betrifft Verfahren,  

nicht Höhe der Hartz IV Regelsätze 
Grundsatzdiskussion um die Höhe der Sozialleistungen ist nicht hilfreich  

 

 

Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Hartz 

IV Regelsätze erklärt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion  

Dr. Günter Krings MdB: 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich nicht die Höhe der Regelsätze für Kinder und Erwachsene in 

Frage gestellt. Das bisherige System der Regelleistungen hat sich grundsätzlich bewährt. Eine Grundsatzdis-

kussion um die Höhe der Sozialleistungen ist nicht hilfreich und schafft Verunsicherung.  

 

Die Kritik der Richter beschränkt sich darauf, dass die Berechnung des Existenzminimums nicht ausreichend 

nachvollziehbar sei. Der Auftrag an den Gesetzgeber, die Transparenz des Berechnungsverfahrens zu erhö-

hen, ist sinnvoll und sachgerecht.  

 

Wir werden jetzt zügig daran gehen, bis Ende des Jahres ein transparentes Berechnungsverfahren für die 

Ermittlung der Regelsätze zu schaffen. Den Schwerpunkt werden wir aber auch bei allen gesetzlichen Anpas-

sungen von „Hartz IV“ weiter darauf legen, Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen.  
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Bericht zur Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung  

von Wissenschaft und Forschung 
 

In der 16. Legislaturperiode wurde für die Internationalisierung von Wissenschaft und For-

schung unter der Federführung von Bundesministerin Annette Schavan erstmals eine res-

sortübergreifende Strategie (BMBF, AA, BMZ, BMWi etc.) entwickelt.  

In diesem Bericht der Bundesregierung werden entsprechend dem Beschluss des Bundes-

kabinetts vom 20. Februar 2008 die bisher eingeleiteten Aktivitäten zur Umsetzung der 

Internationalisierungsstrategie dargestellt. 

  

Zentrale Ziele dieser Strategie sind:  

 den Forschungsstandort Deutschland für die Besten der Welt attraktiv zu machen,   

 die Bildungs- und Forschungszusammenarbeit im europäischen Rahmen zu intensi-

vieren,   

 international bei der Lösung globaler Probleme z.B. in den Bereichen Gesundheit, 

Umwelt, Sicherheit enger zu kooperieren,   

 die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländer im Bereich Wissen-

schaft und Forschung zu intensivieren.  

 

 


